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RS OGH 1978/8/23 6Ob698/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.1978

Norm

AußStrG §16 A2

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Hat das Erstgericht die gerichtliche Erziehungshilfe gemäß § 26 JWG "durch Unterbringung" auf eine P8egestelle

angeordnet und das Rekursgericht den erstgerichtlichen Beschluß mit der Maßgabe, daß die Unterbringung der

Minderjährigen "im Rahmen der gerichtlichen Erziehungshilfe in einem Kinderheim der Gemeinde Wien

pflegschaftsbehördlich genehmigt wird" bestätigt, so liegt ein bestätigender Beschluß vor.
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